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Sexualität und ittliche Norm

Das mır ursprünglich gestellte IThema autete: „Sexualität in moraltheologischer Sıcht“
Nun gehört aber nıcht Zur spezifischen Aufgabe des Moraltheologen, iıne phäno-
menologiısche Beschreibung oder ine metaphysische Bestimmung der menschlichen
Geschlechtlichkeit durch ine theologische Deutung erganzen. Das Interesse des
Ethikers gılt den sıttlıchen Normen des menschlichen Verhaltens. Das bedeutet natur-
lich nıcht, dafß auf ıne tietere Deutung un eın richtiges Verständnis des Phänomens
verzichten könnte. Im Gegenteıl! Hınter allen normatıven Aussagen verbirgt sıch ıne
bestimmte Auffassung VO Menschen, und steht hınter den Sexualnormen auch eın
bestimmtes Verständnis des gyeschlechtlich gepragten Menschen. Das oilt auch für die
entsprechenden Aüssagen der Bibel Die Biıbel zeıgt eın verhältnismäßig geringes
Interesse Wesensbeschreibungen; ıhr gehr die menschliche Exıstenz un das
menschliche Verhalten im Lıiıchte der gnädıgen Berufung durch Gott or 1m Hınter-
grund solcher exıstentieller Aussagen stoßen WI1Ir aut eın estimmtes Verständnis des
Menschen und seiıner Geschlechtlichkeit. So können WIr beispielsweise teststellen, W1e
das Volk der Bıbel teıls 1n starkem Gegensatz den mächtigen Kulturen der alten
elt sıch VOTLT einer leibfeindlichen Unterdrückung der Sexualıtät ebenso hütet W1e
VOT einer rauschhaften Übersteigerung. Israel ebt und deutet die Sexualıtät als gZute
Schöpfung Gottes. Besonders deutlich wırd arüber in den Schöpfungsberichten reflek-
tiert, dıe allerdings 1n ihrer Endredaktion Aaus eıner verhältnismäßig spaten eıt SLAamM-
Inen und somıit in iıhren Aussagen bereits ine Jlange kulturelle Entwicklung un Er-
fahrung VOTrausset'  . Sıe wollen keine historische Darstellung einer Anfangsordnung
bieten und dürfen daher auch nıcht überinterpretiert werden. Sucht MNa  3 hre eNL-
scheidenden Aussagen ZUFr Sexualität zusammenzufassen, ergibt sıch eLtw2 folgendes
Bild

Die menschliche Geschlechtlichkeit 1m Schöpfungsbericht der Bibel

Erstens: Die geschlechtliche Ausstattung un Dıfterenzierung 1St das Werk des
Schöpfergottes; selbst erscheint in enesıis I als deren Urheber. Damıt 1St ihre
ursprünglıche Güte erwıesen und in kürzester Form jeder dualistisch-spiritualistischen
Deutung der Rıegel vorgeschoben. Das wırd noch zusätzlıch unterstrichen, indem die
Aussage A  ber die Zweigeschlechtlichkeit 1n einen unmıttelbaren Zusammenhang m1t der
Erschaffung ZUr Gottebenbildlichkeit gerückt wiırd. Die Gottebenbildlichkeit etrifit
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den geistigen Menschen, S1e ertaßt nıcht NUur die geistige oder die blofß körperliche Seıte
ıhm; die Bıbel kennt gerade diese Spaltung des Menschen nıcht. Der 11 Mensch,

als Mann oder als Frau, iSt (sottes Ebenbild
Zweıtens: Der Sınn der geschlechtlichen Difterenz lıegt nach der Meınung der bibli-

schen Erzähler 1n der gyegenselitigen Erganzung DA vollen Menschseın. Ausdrücklich
wırd betont, dafß Gott sze (Plural), Mannn un Tau erschaffen habe Dıiıeser auf-
tallende Gegensatz FA Singular VO  ; der Erschaffung des Menschen (erschuf ihn)
„verwehrt die Annahme der Schaftung eines ursprünglıch androgynen Menschen. urch
(sottes Willen 1St der Mensch nıcht einsam geschaffen, sondern ZU Du des andern
Geschlechtes erufen. Der volle Begrift des Menschen 1sSt nach der Priesterschrift (erster
Schöpfungsbericht) nıcht 1mM Mannn alleın, sondern in Mannn und Weib enthalten.“ 1
Der 7weıte Schöpfungsbericht (Gen Z zielt geradezu daraut ab, iıne Erklärung
(eine atiologische eutung geben für den urgewaltigen Drang der Geschlechter —

einander. Dabei wird 1U  w=) bezeichnenderweise nıcht mi1ıt dem Naturtrieb ZUr Nach-
kommenschaft argumentiert, sondern MIt einer Ursprungsgeschichte, 1n der ohl noch
(im Gegensatz ZU ersten Bericht) der Einschlag eınes uralten androgynen Myrthos
spürbar 1st2. Der Drang Zur Gemeinschaft, Sagt der Schriftsteller, kommt daher,
weıl Gott das Weıb VO Mannn I1hat Darum mussen S1e wieder 11-

kommen. „Darum verlißt der Mann Vater und Multter und schliefßt sich seiner Tau
A und die beiden werden eın Fleisch.“ 3 Die Frau 1St nach diesem Bericht des
Mannes wiıllen geschaffen, und der Mann wird gleichzeitig als hıltfs- und erganzungs-
bedürftig qualifiziert. Die Frau ol ıhm iın der Ganzheıt se1nes Lebens Gefährtin sein

Drittens: Mıt Recht wiırd VO  } den Exegeten schließlich darauf verwıesen, dafß die
Zeugungsfähigkeit und der Zeugungsauftrag des Menschen sorgfältig VO  = der Aussage
über die Gottebenbildlichkeit abgehoben und 1n eın besonderes Segenswort verlegt
wird. Die Fruchtbarkeit wird nıcht in diırektem Zusammenhang mi1t der Sinndeutung
der Geschlechrtlichkeit Aaus der Gottebenbildlichkeit ausSgeSsagt, ohl nıcht 1n die
5he polytheistischer Fruchtbarkeitsmythen geraten. Die Fruchtbarkeit wird als
ein besonderer göttlicher Auftrag und egen yedeutet.

Miıt diesen dreı Grundaussagen erschliefßt sich uns Aaus den Schöpfungsgeschichten ein
csehr ansprechendes Bild der menschlichen Geschlechtlichkeit. Doch darf INa  - dabej nıcht
veErsSCSSCNH, da{fß dieses Bild MI1t seiınen ausgesprochen partnerschaftlichen und stark
idealtypischen Zügen 1n der endgültigen Fassung relatıv spat ausgeformt wurde.
Jeder Bibelkundige weiß heute, da{ß Israel se1ın Ehe- und Sexualethos in einer Jangen
Geschichte Aaus- und umgeformt hat Und der Fachmann wei1ß uns dazu Aaus anderen
Kulturen auffallende Parallelen berichten. (Davon wird noch hanrıdeln se1in.) 5Y0)

V, Rad, Das Buch Mose (Das Ite Testament Deutsch Göttingen
Ebd 68
Auffallend 15t die Formulijerung, dafß der Mann dıe Famiılie verlasse. Rad stellte die Frage,

ob Qld'l 1n dıesem sentenzenartıgen Atz eıne Prägung aus der Zeit mMiıt noch mutterrechtlichen Kulturen
erhalten habe (a 68)
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Sexualität un sıttliche Norm

lıegt tatsächlich Ww1e bereits ZBESARYT wurde nıcht 1in der primären Intention der
Bibel, uns u  s  ber das Wesen der humanen Geschlechtlichkeit belehren. Die Bibel be-
gründet vielmehr Gottes Anspruch den Menschen und zeıigt dann, w 1e€e der Mensch
in den sich verändernden geschichtlichen Verhältnissen in Verantwortung VOT Gott
ebt und leben soll Gerade darum ISt auch die Aufgabe des Moraltheologen,
den sıttlichen Sollensanspruch als solchen biblisch-theologisch aufzuweisen. Dann erst
hat die rage klären, ob und W 1e weıt Z Erfüllung des siıttliıchen Auftrags all-
gemeingültige, inhaltbestimmte Weıisungen, inhaltlıch gefüllte Hınweise aut den
sittliıchen Entscheıid, gegeben werden können.

Die Begründung des siıttlichen Sollensanspruchs 1St Aufgabe der Fundamentalmoral.
Eın entsprechender Aufweis würde hier weıt führen Es genuge (nur der lar-
heit unNnserer Posıtion willen) die bloße Feststellung, dafß der Mensch als eın 1n seiner
Leiblichkeit sıch selbst besitzendes und sıch selbst zugleich transzendierendes Wesen
1mM Gewıissen einen daseinstranszendenten Sollensanspruch erfährt, der iıh 1n der mi1t-
menschlichen Gemeinschaft Zur Selbstverwirklichung ruft In christlich-theologischer
Sicht wird dieser Anspruch überhöht durch die Deutung der christlichen Exıistenz als
einer Existenz iın Christus un 1m Geist. Christus hat sıch des Glaubenden VO'  $

innen her bemächtigt un! ıhn ın seinen Herrschaftsbereich aufgenommen,
da{fß 9008  e ihm gehört und seın Glied 1St. Christus z1bt sıch ertfahren 1n der
raft seıines Geıistes, der Gottes Geıist 1St. Christliche Existenz 1St somıiıt die Exıistenz
des Menschen, der den verborgenen, aber realen Umkreis seines Lebens und die VeI-

borgene reale Bestimmung seines Lebens durch Gottes Handeln in Christus hat4. In
dieser Exıstenz lıegt die alles untermauernde Voraussetzung der christlichen Ethik Sie
stellt das sıttlıche Handeln eın Vorzeıchen, das Zeichen der Liebestat
Gottes und seıines Christus. In der Tatsache, daß Gott 1n dieser Welr erschienen un!:
für se1ine Brüder durch den Tod 1n das Leben eingegangen 1St, gründet die Brüderlich-
keit aller Menschen. Wır Wwı1ıssen Nun 1n aller Zuverlässigkeit, daß WIr 1ın Christus g-
rufen un ermächtigt sınd, Gott in dieser Welr begegnen in der Bruderliebe. Das
führt unmıiıttelbar ZUur zweıten Frage, wıieweılt der Theologe für diese Begegnung
materıalınhaltliche Hınvweise geben könne. der Jetzt konkrert auf Thema SCc-
wendet, leweıt der Moraltheologe verbindliche inhaltliche Weısungen für das SC-
schlechtliche Verhalten geben könne. Dieser Frage wollen WIr unNns 1U  3 ausschließlich,
un ZWAar grundsätzlich und praktisch, zuwenden.

Vgl Schlier, ber die christliche Existenz, 1n Besinnung auf das Neue Testament (Freiburg
123—-134
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Grundsätzliche Überlegungen)

Das Normproblem steht heute wieder 1im Zentrum der Auseinandersetzung. Die
Kulturanthropologie hat die Bedeutung geltender Normen für das menschliche Ver-
halten nNeu herausgestellt. Der Mensch 1St Von Natur eın Kulturwesen (Plessner).
Menschliche Verhaltensnormen sind eın wichtiges Instrument der menschlichen Kultur
ZUr Überwindung der Instinktunsicherheit und 7U Entlastung des Antriebsüber-
schusses beim Menschen (Gehlen). Das Fehlen genügender Instinkte und die unspezifl-
sche Urganausstattung zwingen den Menschen intelligenter Umweltergreitung und
Umweltgestaltung. Anstelle eınes Instinkt- und Naturfahrplanes braucht der Mensch
einen Kultur-Fahrplan.

Gerade 1mM sexuellen Bereich führt die Instinktunsicherheit SsCHh der elementaren
raft der Sexualıtät einer nıcht unerheblichen Gefährdung. urch den ständigen
Antriebsüberschufß wiıird die MI1t der Instinktunsicherheit verbundene Gefahr noch eI-

höht Daher 1STt gerade der Bereich der Sexualität gestaltungsbedürftig und verlangt
nach entsprechenden Normen, die den Menschen 1n seinem Antriebsüberschufß ent-

lasten sollen. Tatsächlich werden auch in keiner unNns bekannten Gesellschaft die g-
schlechtlichen Beziehungen eintach dem Belieben der Individuen überlassen. Die SDC-
zıfısch menschlıche Art der Sexualıtät besteht gerade 1n der Oftenheit Zur verantwort-

lıchen Gestaltung und Sınngebung. Diese 1St freilich VO  ; csehr verschiedenen vernüntti-
SCN Ansätzen AaUuUSs möglich. Trotzdem Sıtte und Institution überall die gleiche Funk-
tıon haben, xibt doch kaum iınhaltlıch yleiche Normen, die in allen Kulturen über-
einstımmend als verbindlich gehalten würden. Die unıverselle Funktion der Sıcherung
und Entlastung äßt oftenbar sich sehr verschiedene konkrete Normierungen
Nur mussen diese Normen aufeinander bezogen sC111,. Man kann sıie nıcht beliebig und
unabhängig voneiınander verändern oder austauschen.

Wır stehen damıt VOT einer doppelten Tatsache, die den Theologen VOT ine we1-
fache Frage stellt. Wır erkennen einerseits, dafß den gesellschaftlichen Verhaltensnormen
ine bedeutende Sıcherungsfunktion für den Menschen zukommt. Und andererseits
stehen WIr VOT der Tatsache einer kulturgeschichtlichen Varıiabilität und Entwicklung
der jeweıls gültıgen Normen. Aus dieser doppelten Feststellung ergeben sıch für den
eologen WEl wichlige Fragen: dıe rage etrifit die Funktion des (Gesetzes
Zur Sıcherung menschlicher Freiheit. Sind die Normen, S1N!  d die menschlichen (zesetze
auch der VO Evangelıum gewlesene VWeg ZUT Überwindung menschlicher Unsicherheıt?
der anders gewendet: 1St denn dıe Befreiung Aaus der Instinktunsicherheit bereits die

yvahre‚ die christliche Freiheit? der mu der Mensch nıcht 1n viel radikalerer Weise

Diese grundsätzlichen Ausführungen inden sıch 1n anderem Zusammenhang auch 1n meiınem Referat
e1m Bundestag des Bundes Neudeutschland, vgl Hirschberg 70 (1967) 6! 157165
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VOo  } sich selbst efreit werden? Die zweıte rage etrifft die Stellung des Christen
den gesellschaftlichen Verhaltensnormen. Haben S1e für ıne christliche Ethik über-
haupt iıne Bedeutung? Wıe weıit können WIr uns als Christen miıt einer kulturgeschicht-
lıchen Entwicklung der Normen abfinden? Welche Aufgabe kommt uNns be] der Ent-
wicklung und Ausgestaltung gesellschaftlicher Normen Zzu”

Die Antwort auf diese beiden Fragen oll h:  1er zunächst yrundsätzlich versucht wer-
den. Wır können auf diese grundsätzlichen Überlegungen nıcht verzi  ten, wenn WIr
in den Konsequenzen der konkreten Ethik nıcht mißverstanden werden wollen

Die Funktion des Gesetzes ZUr Sıcherung menschlicher Freiheit

Dıie AÄAntwort auf die Frage mufß untersuchen, ob die durch gesellschaftliche
Normen erreichte Sıcherung und Entlastung des instinktarmen und VO Antriebsüber-
chuß gefährdeten Menschen ıh wahrhaft befreien ermMagß. Dalß Freiheit ıcht
Bindungslosigkeit bedeutet, 1St uns allen klar: und daß ine geregelte Entlastung —

Triebwünsche befreiend wirken kann, bestätigt die Erfahrung vieler. ber ISt
Triebentlastung schon innere Freiheit? Und besagt die gesellschaftliche Sıcherung schon
jenes Freıisein, dem Christus freimachen will? 1€ tiefste Erfahrung VO  - sich selbst,

der der Mensch in seiner Natur un 1n der Gesellschaft vordringt, lautet nıcht Fre1i-
se1nN, sondern Ohnmacht.“ 6  6 Dieser Ohnmacht gegenüber bringen die 2ußeren Gesetze
keine echte Hılfe:;: S1e vermOögen den Menschen nıcht Aaus seinem Wıderspruch be-
frejen, s1ie decken diesen bestenfalls auf

Das Evangelium weIıst einen anderen Weg Es enthüllt des Menschen Grundsituation
Vor Gott und ordert VO  w} ıhm ine radıkale Entscheidung. Die christliche Botschaft
„beginnt und endet mMit der Offenbarung, dafß der unendliche Gott den einzelnen Men-
schen unendlich lıebt, W as sıch aufs exakteste in der Tatsache kundtut, daß in
Menschengestalt für dieses geliebte Du den Erlöser-, den Sündentod stirbt“ Von
dieser Tat und 1Ur VO  e dieser Tat her weiß der Mensch zuverlässig, w 1e ıhn
steht: weiß seine Verlorenheit und seine Würde Von daher wird ihm einsich-
t1g, daß seıne wahre Freiheit 1Ur gewıinnen kann, WL sıch von dieser göttlichen
Liebe erschließen äßt und WenNnn sich hıngibt im Dienst Bruder. Darum erscheint
in der Botschaft Jesu das Liebesgebot als normatıve Summe der Schrift. icht iıne
Fülle VO  ; Vorschriften und (zesetzen macht den Menschen frei, sondern die Liebe Nur
wer empfangen un hıngeben kann, der 1St tre  E VWer also nıcht aus sich selbst, durch
sich selbst und für sıch selbst, sondern Aaus Gott und gerade für den Mıtmen-
schen leben will, der 1St frei. Diese Liebe ann 1im eigen;lichen Sınn niıcht befeh-

6  6 Fr. Weizsäcer, Zumutungen der Freiheit, 1n ber die Freiheit (Stuttgart
V. Balthasar, Gott begegnen 1in der heutigen Welt, 1n : Metz, Weltverständnis 1m Jau-

ben (Maınz
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len® Sıe entspricht dem 1M Evangelıum verkündeten CGesetz des Geıistes, das 1Ur be-
werden kann.

Das heißt aber nıcht, daß uns das Liebesgebot VO Gehorsam gegenüber sachlichen
Forderungen etreıe. Gerade in der Verkündigung Jesu geht nıcht ine Aut-
hebung der Tradıtion, sondern deren echte Erfüllung. Die Zusammenfassung un:
Erfüllung aller sittlichen Gebote iın der Liebe besagt nıcht deren Auflösung, sondern
iıne kritische Sıchtung aller gesetzlichen Forderungen dem einheitlichen (je-

sichtspunkt der radıkalen Liebe Damıt 1St eın grundsätzlicher Verzicht auf allge-
meıne Weisungen ausgesprochen etw2 ZUgunNstenN eıner eın individuellen Selbst-
bestimmung Führung des Geıistes. Be1 Matthäus geht die Erfüllung der
Thora im Geıiste der vollkommenen Gerechtigkeit, der vollen Ireue ZU Wıiıllen
Gotte  .  Z Das Liebesgebot bildert als dessen komprimierte Fassung das Kriteriıum für die
Gültigkeit aller geschriebenen Gesetze. Es 1St keine ede davon, die Thora musse nıcht
mehr verkündigt werden (vgl auch Jo 14, ZE) Wır finden tatsächlich keine Andeutung
1M Text, dafß die Geistführung 1m Sınne eiıner Ablösung anstelle der Gebote treten solle,

dafß inNnan a  N könnte: „ WOo das Leben im Geıist sıch regt, da hat keinerlei; Gebot
mehr i1ne Stäatte. Wer 1m Geiste wandelt, tut VO  - selbst, w a4s Ciottes Gebot heischen
würde, weıl ıhm der Geist den Weg weıst.“ C Damıt würde ine Freiheit VO: (Gesetz

gelehrt, dıie das Gesetz nıcht NUr als Heilsweg ablehnt, sondern auch jede über das
ormale Liebesgebot hinausgehende ınhaltlıche Forderung verwirft. Die Ablehnung
der gesetzlichen Heilsvermittlung 1St gew1ß völlıg klar und richtig. Darüber sollte CS

7zwischen den christlichen Konfessionen keine ernsthafte Kontroverse mehr geben. Es
1St Ja geradezu die alles beherrschende, alles untermauernde Voraussetzung der V all-

gelıschen, paulınıschen und johanneıschen Ethik, dafß der Mensch nıcht durch die Er-

füllung VO:  3 Gesetzen 1Ns eıl kommt, sondern da{fß se1ın eil allein 1n Christus grun-
det, 1n dem geschaffen 1St gu  n Werken, die Gott UVO bereitet hat, da{fß WIr 1n
ıhnen Leben vollziehen“ (Eph Z 10) ber 1St ebenso Überzeugung aller NEeCU-

testamentlichen Schriften, dafß der Glaubende nıemals Aaus dem Gehorsam gegenüber
dem Wıllen Gottes entlassen wird. Und die Evangelıen n  u W1€e die Apostelbriefe
sind nıcht zurückhaltend, dem Menschen auch recht deurtlich 11, W as in dieser
Liebe Lun habe ber alle Weisungen mussen in ıhrem Verhältnis ZU Liebesgebot
gesehen UN gedeutet ayerden. Damıt wiırd ErSt ıhr unbedingter und ıhr gleichzeit1ig
geschichtlicher Charakter sichtbar.

8 Blank, Zum Problem „Ethischer Normen“ 1m Neuen Testament, 1N : Concilium .3 (1967) 256—362
Lietzmann, YYn Schrage, Dıie konkreten Einzelgebote 1n der paulinischen Paränese (Güters-

loh 1:1.
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Dıie Stellung des Christen A Variabilität der gesellschaftlichen Verhaltensnormen

Das xibt uns bereits Hınwelıils für die AÄAntwort auf die Z W eite Frage, die WIL

uns einleitend gestellt haben Was Sagt die christliche Ethik ZUT vielfältigen kultur-
geschichtlichen Varıabilität sıttlicher Normen? Die Antwort wiırd wesentlich erleich-
CErTt, WENN INa  } sıch zunächst einmal den kulturgeschichtlichen Wandel und die g-
schichtlichen Voraussetzungen vieler biblischer Weısungen klar macht, un wWenn INa  =)

dann ebenso kritisch die Geschichte der christlichen Sexualmoral überprüft Beides
kann hier begreiflicherweise 1Ur cehr summariısch geschehen

Die Geschichtlichkeit biblischer Weısungen

Dıie biblische Ethik 1ST unlösbar verbunden MmMIiIt der biblischen Religion Ihr Grund-
PTFINZ1D 1ST die Übereinstimmung des menschlichen Verhaltens MI1 dem Willen Gottes,
wobe!]l dieser göttliche Wıille hinsıichtlich der inhaltlichen Forderungen keineswegs als
unwandelbar verstanden wiırd Unwandelbar 1ST Gottes TIreue SC1NEN Verheißungen,
konstant un unwandelbar 1ST ebenso das religiös-ethische Grundprinzip,
das die materıalen Forderungen eingeordnet werden Die konkreten siıttlichen Weısun-
SCH sınd ındes weıtgehend Ze1L- und kulturgeschichtlich bedingt, W as natürlıch nıcht
ausschliefßt (sondern geradezu einschließt), daß dabei DSCWISSC allzgemeinste Grundtorde-
rTunsecn der Sıttlichkeit ihren jeweıligen Ausdruck tinden

Im Alten Testament ı1ST die Religion spezıell durch den Bundesgedanken SEPrAZT.
Die gnädıge Erwählung Israels durch Jahwe hebt das Verhältnis dieses Volkes se1-

nem Gott deutlich aAb VO  e} allen naturmythischen Vorstellungen SCTHET: Umwelt Gott
ordert ein heiliges, ıhm allein veweihtes Israel (Ex 19 Dt 6); und das olk über-

sSCiNen Wıiıllen als Bundessatzung un weiß sıch £lr deren Verwirklichung Ver-

antwortlich Die materıjalen Forderungen erwachsen weıtgehend Aaus den sıch wandeln-
den geschichtlichen Voraussetzungen Vorhandenes Sıppenrecht wiırd die Bundes-
ordnung übernommen, die zıvilıisatorische Weiterentwicklung, die Landnahme oder
die Auseinandersetzung MIt den kanaanäischen Kulten ZWINST ZUr Aufnahme
WI1e auch AT Ausmerzung bestehender Bestimmungen Gerade be1 den Propheten
siıch der Kampf die Reinheit des Jahwe Glaubens als ein stark ethosformendes
Prinzip

Die Entwicklung des Ehe- un Sexualethos bildet für das eben Gesagte C1I schr
markantes Beispiel Hermann Rıingeling hat kürzlich reichdokumentierten
Beitrag en  ber „Di1e biblische Begründung der Monogamıe“ drei Faktoren heraus-
gestellt, die be; der Entwicklung des Eheethos Israel besonders prägend fa
nächst siınd wirtschaftliche und zıvilisatorische Gründe, die C111l Getälle ZUr Mono-

Zeitschr Ethik 10 (1966) 81 102
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gamıe“ bedingen. Es ßr sich deutlich beobachten, w 1e siıch die den Patriarchen
gültıge patriarchalisch-polygame Struktur Z eit der Rıchter und Könige einer
Art Prestigepolygamie wandelt, ine Entwicklung, W1e sıe sıch den yleichen
wirtschaftlich-sozialen Verhältnissen auch 1n andern gesellschaftlichen Gruppen zeigt1,
Auf der Basıs der kulturellen Verhältnisse wırd dann als Z7welıter bestimmender Faktor
die Religion, der biblische Glaube, wirksam. Die Bıbel bestätigt hier durchaus, W as VON

der Kultursoziologie Gehlen u.,. a.) als „Herausbildung VO Sozialsystemen
dem Prımat VO  - relıg1ösen Denkformen“ beschrieben wırd12. Unter der Einwirkung
des zentralen Motiıvs der Liebe (besonders eindrucksvoll 1N der Gestalt des Bundes)
kommt 1in der Bibel »” einer Rechtsgeschichte, deren Folgen für die FEhe zugleich
unmittelbar aus dem Glauben Israels Herrn kommen und doch schwerer greifen
und belegen sind“ (Ringeling 90) Das Bundesverhältnis Jahwes seiınem olk
wird 1mM Bild der Ehe dargestellt, und dieses Gleichnis „der FEhe CGsottes MI1t seiınem olk
verändert 1U  - aber 1n der Rückwirkung auch seine Basıs, die Ehe 7zwischen Mann und
Frau  S „Von seıten der TAau annn sıch erstmals ine Erwartung auf den Mann richten,
die nıcht ımmer schon institutionell für Sie und über s1ie verfügt worden 1St; eın leben-
diger Anspruch, der das Prädikat ‚personal‘ verdient“ (S 919 Des weıteren trug die
relig1öse Auseinandersetzung Israels MIt seinen Nachbarvölkern und ihren sexuellen
Kulten stark eıner allgemeın strengeren Auffassung der geschlechtlichen Reıin-
heit bei So wurde auch der Mann ausschließlich iın seıne Fhe verwıesen. Und ebenso
scheint die scharfe Verurteilung homosexuellen Verhaltens hier ihren Ursprung
haben Das Ergebnis Wr ein immer ausgepragteres MONOSAMES FEheverständnis. SO
entwerten eLitw2 die Weisheitsbücher ein Bıld VO  ; der TAau und ihrer Stellung 1ın der
Famiılie, das eigentlich 1LLUT in den Rahmen einer StreNg MONOSgAMEN Ehe paßt Von
einer vollen Partnerschaft reılıch ann noch nıcht die ede se1in. Die Möglichkeit des
Scheidebriefes blieb often, und der Mann gyenoßß dabeji iıne größere Freiheit. Die etzten
Konsequenzen ziehen blieb dem Neuen Bund vorbehalten.

Im Neuen Testament finden WIr 1m Hınblick auf Problem ine analoge Situa-
t10N VOTL. Von eıiner gleichen Lage kann INa  3 schon deshalb nıcht sprechen, weıl sich
während der (am Alten TLestament gemessen!) relatıv kurzen Abfassungszeit keine
vergleichbare geschichtliche Entwicklung eobachten aßt Wohl aber stoßen WI1r
auch 1mM Neuen Testament auf eınen festen relig1ösen Kern, iıne alles untermauernde
relig1öse Botschaft, die dann besonders 1n der apostolischen Predigt 1n konkreten,
geschichtlich bedingten ethischen Forderungen iıhren Ausdruck findet

Kern un Miıtte der Ethik Jesu 1St die Predigt VO Anbruch des Reiches Gottes, in
der der Wıille Gottes in ungebrochener Form Gehör kommt und jeden VOT die Ent-
scheidung stellt. Das 1St 1Ur möglıich, weıl sıch Jesus als Gottes etzter und bevollmäch-

11 Vgl Schmitz, Die Monogamıe 1n der Sıcht des Ethnologen, 1n Zeitschr. * Ethik 10

(1966) 102-116
Vgl Gehlen, Urmensch un! Spätkultur onn
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tigter Gesandter weiß (vgl Mrt 10, 40; 12 41 f.; 12 und weil 1n seinem
Wirken den Menschen Gottes Erbarmen und Liebe erschließt. Darum unterwirft
nun auch die kultur- und relıgionsgeschichtlich überlieferten Normen der radiıkalen
Liebesforderung. hne Beziehung ZUuUr Person Jesu sind seine Weısungen nıcht VOI-

stehbar. Darum ordert Jesus für den konkreten Vollzug auch deutlich den Anschluß
seine Person (Nachfolgeethik). Jeder Versuch, die sittlichen Maxımen Jesu AUS

ihrem Zusammenhang lösen, MU: sıe notwendig VETrZEITCN, un „das Hıneıin-
zwangen in eın System 1St ıhre Vergewaltigung und äuft ımmer auf ıne orm VO  3

Vergesetzlichung hiınaus“ 1
In der Miıtte der urkirchlichen Verkündigung steht die Botschaft VO gekreuzigten,

auferweckten und erhöhten Herrn. Die daran anknüpfenden sittlichen Weıisungen
haben weitgehend ine modelltypische Bedeutung. Sıe wollen den Jungen Gemeinden
und den einzelnen Christen zeıgen, welche konkreten Ansprüche eın Leben Aaus dem
Glauben und Aaus der Liebe in der geschichtlichen Umwelt s1e stellt. Es handelt siıch
bei vielen Mahnungen und Weıisungen 198081 ine Ausdeutung und Anwendung des
Liebesgebotes auf das Leben 1n den kulturgeschichtlich gewachsenen Institutionen der
damalıgen Welt Es 1st auffallend, WwW1e wen1g uns das Neue Testament .  ber die Instı-
tutiıonen selbst elehrt. Die Bibel entwickelt keine eigene Staats- und Soziallehre. Sıe
dekretiert auch nıchts über das, W as spatere Generationen Sınn und Zweck der Ehe
eMNNEeH. Die menschliche Rechtsordnung und die gesellschaftlichen Institutionen WeTLr-

den 1n ihrer taktischen Gegebenheıit respektiert. Weder Jesus selbst noch iırgendein
Apostel wendet sıch explizit die Instıtution der Sklaverei. Das harte Strafrecht
mı1t der Todesstrafe, der Kriegsdienst, oder die gesellschaftliche Stellung der Tau fin-
den keine ırekte Kritik.

Und doch geschieht Entscheidendes. Die Gläubigen werden angewılesen, wıe
sie Aaus dem Glauben den auferstandenen Herrn 1n diesen Institutionen leben sollen
Der Herr oll 1M Sklaven den ın Christus freigelassenen Bruder sehen, und die Skla-
VCnNn sollen ihren Herren cselbst den lIaunenhaften 1mM Geıiste Christi gehorchen. Statt
einer Revolution VO aufßen wird hier der Keım einer inneren Wandlung gelegt.
Die Überzeugung VO  e der Würde jedes einzelnen Menschen VOTLI Gott und die Forde-
LUNg der christlichen Brüderlichkeit mufßten aut lange Siıcht tiefer wiırken, als dies ohl
iıne gewaltsame Revolution vermocht hätte.

Ahnliches gılt VO  - der Ehe und Sexualethik. Man darf ohl ohne Übertreibung
N, dafß durch die Verkündigung der christlichen Botschaft Sınnerfüllung und Aus-

Blank a.a2.0 357 Vgl auch Schnackenburg, Art. „Bıblische Ethik“, 1n : Sacramentum mundi
(Freiburg „Falsch sınd darum alle Auffassungen der Ethik Jesu, die VO:'  - seiner religiösen Botschaft
absehen und einzelne, außerhalb des religiösen Anlıegens Jesu mißverständliche Aspekte isolieren und
absolut SETZEN Umkehrung der Retform der soz1ıalen und gesellschaftlichen Ordnung, Rechtsverzicht
zZzugunsten der Liebe, Überwinden durch Dulden, Kulturteindlichkeit uUuSW., ber auch alle ‚idealistischen‘
Deutungen, die die konkrete messianische Botschaft Jesu außer acht lassen un! seine Lehre als höchste
Stufe der relig1ös-sittlichen Entwicklung der Menschheit, als Ideal des Kındseins VOT Gott und der Brü-
derlichkeit den Menschen der Ühnlich verstehen wollen.“
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schließlichkeit der Monogamıie 1ın der Geschichte des Abendlandes immer mehr Aaus-

gepragt wurden. Im Zeichen der Predigt VOIN Reich Cjottes wurde auch die Ehe W1e
alle Formen und Institutionen der jüdıschen Tradition dem kritischen Maß stab der
Liebe unterworten. Unter diesem Gesichtspunkt mussen sowohl die Ehegespräche mMit
den arısiern W 1e auch die Antithesen der Bergpredigt verstanden un gedeutet WEeT-

den SO 1St etw2 das Verbot der Scheidung, FECSD. der Wiederverheiratung Geschiedener,
nıcht als isolierte Gesetzesnovelle verstehen, sondern als iıne letzte Konsequenz der
Liebe, dıe Christus 1n die Welrt gebracht hat und VO:  e seinen Jüngern 1m Zeichen des
neüen Reiches fordert. Dıiıe Liebe, die Christus lehrt; soll 1n der Bereitschaft Z Ver-
zeıhen selbst Untreue und Enttäuschung überdauern. Sıe wei(ß sıch für den Gatten VOI-

antwortlich bis zZUu) Tod, und diese Verantwortung kann nıcht durch einen Scheide-
brief abgegolten werden. Damıt aber wiırd dıe Ehe ZU Ort und ZU Zeichen des
Heiles für die Verbundenen, weiıl hier eın Mensch ganz und für immer aufgerufen und
ermächtigt wiırd, 1n Liebe für den andern da se1in. Das 1St wiederum der VWeg, auf
dem durch Christi erlösende Liebe die menschliche Institution VO  e innen her [59.0.08°4 vm
staltet werden oll

Ihrer rechtlichen Seıite oder ihrer hierarchischen Struktur nach wird die Ehe eintach
in der zeitgebundenen orm belassen. So nımmt Paulus mıiıt Selbstverständlichkeit ıne
der damaligen Auffassung entsprechende Unterordnung der Frau den Mann A
ohne damıt iıne für ımmer gültige christliche Rechtsordnung der Ehe begründen
wollen Entscheidend und überdauernd gilt auch hıer 1Ur die Forderung, daß die Zl
ordnung der Gatten sıch 1n Liebe vollziehen oll Gerade dieses Beispiel zeigt uns, w1e
INnan 1M Hınblick auf die Aussagen des Neuen Lestaments sehr ohl unterscheiden
muß, W 4S den siıttlıchen Forderungen grundsätzlıch und überzeitlich gültıg 1St un
W as bloß eiıner kulturgeschichtlichen Auffassung entspricht. Die Forderung der —-

bedingten Treuebindung ISt als unmittelbare Konsequenz wahrer Liebe überzeitlich
gültig W 1e das Liebesgebot; die Unterordnung der TAau den Mann, w1e Paulus
s1ie verstand, WAar zeitbedingt. Ja selbst die Behandlung Geschiedener scheint bereıits in
der Urkirche nıcht überall nach gleich Ma{(stäben vollzogen worden se1ın,
w1ıe Paulus Kor MI1t Berufung auf den Herrn ordert. Die Iradıtion der Ostkirchen
hat jedenfalls sehr weıt zurückreichende Wurzeln14.

Was WIr MmMIi1t al] dem CN wollen, 1St dies: Man bann bonkrete Weisungen der Schrif
nıcht einfach unkritisch übernehmen un daraus 2ne für alle eıt gültige Forderung ab-
leiten. Man hat T  U unterscheiden, WAaAa$ der Forderung überzeitlich gültig, und
07 AS ıhr kulturgeschichtlich bedingt ıst. Dıie Bıbel 1St eın Moralhandbuch: s1e bie-
tet weder eın geschlossenes System noch iıne kasuistische Behandlung aller sittlıchen
Fragen. Sie verweıst 1n der Liebe auf ıne Gestaltungskraft, die alles menschliche 'Iun
un ınsbesondere die mıtmenschlichen Beziehungen beseelen mu{fß Die apostolische

Rousseau, Scheidung un Wiederverheiratung 1mM Osten un im Westen, 1n: Concıilıum (1967)
322—3 34
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Predigt (Paränese) bietet 115 dafür typische Beispiele oder Modelle. Das macht diese
Beispiele für Nsere eIt keineswegs unverbindlich. Im Gegenteıl! Gerade W as „typisch
Aristlich“ 1St diesen Modellen, 1St VO  } bleibender Bedeutung. Wır mussen prüfen,
„oD sıch den zeitbedingten Umständen und Weısungen nıcht e1n übergeordneter ‚modell-
typischer‘ Gesichtspunkt entnehmen läßt, iıne Aussage-Tendenz oder Intention, die
sich be] eindringender Reflexion urchaus auf die Gegenwart übertragen und mMIt heu-
tigen Fragestellungen vermiıtteln läßt“ 1

Darın besteht ohl einem wesentlichen Teil die Aufgabe einer christlichen Ethik
Dazu muß der Theologe aber die Wirklichkeit menschlichen Lebens in der eit kennen.
Gewiß, W as wirklich hier un jetzt Liebe als konkrete Tat DOSIt1V fordert, das kann 1n
etzter Konkretheit 1Ur der Angeforderte selbst vernehmen. ber WIr würden ohl
den einzelnen Menschen übertordern un unseren Dienst der Botschaft Jesu nıcht
genügend verstehen, wenn WIr dem Menschen nıcht auch den helfenden Dienst geform-
ter Hınvweıise gäben Sıe mussen ıhm helfen, ın der Konkurrenz verschiedener gesell-
schaftlicher Normsysteme seine christliche Exıistenz verwirklichen, und ıhn betähiti-
ZCN, seınen eigenen Beıtrag ZU  — Reform solcher Systeme eisten. WAar können WIr
heute kaum mehr einer berechtigten Pluralıtät innerweltlicher Daseinsentwürtfe des
Menschen vorbeisehen. Aufgabe des Theologen aber bleibt CS die sıch ıhm in der Welt
präsentierenden menschlichen Daseinsentwürte dem Kriterium des Wortes Cottes
unterwerfen, mu{ s1e MIiIt den gesicherten Daten einer theologischen Anthro-
pologie und der radikalen Forderung der Liebe konfrontieren. Darum hat sıch ine
cQhristliche Ethik 1m Lauf der Geschichte eigentlich immer bemüht.

Dıie Geschichte der christlichen Sexualmoral

Eın kurzer Blick 1n die Geschichte christlicher Sexualmoral bestätigt uns übrigens,
WwW1e mut1g, aber auch w1e zeitbedingt diese Aufgabe immer wieder 1in Angriff NOM-
inen wurde. Der Hınweıis auf einıge Männer, die die Entwicklung der katholischen
Sexualmoral besonders pragten, oll dies verdeutlichen:

Augustinus 1STt ohl einer der größten Interpreten christlicher Fxıstenz 1n seiner
eIit Gegenüber dem dualistischen Manıchaismus verteidigt kraftvoll die schöpfungs-
mäßige Gutheit des Leibes un der Sexualıtät. Gegenüber den Pelagianern hält aber

teıls Aaus ureigenster Erfahrung daran test, dafß der Mensch in seiner Natur tief
verletzt un: durch die 2US der Erbsünde stammende Begierde 1n seinem Triebleben
schwer gefährdet sel. Dıie eigenmächtige Regung der geschlechtlichen Urgane, die
wıllentliche Unbeherrschtheit des Urgasmus und die intensive venerische Kust: die den
Geist überwältigt, beweisen ıhm Darum bejaht s nıcht ohne Anleihen beim
stoischen Apatheia-Ideal, die vollkommene Selbstbeherrschung, Ja die völlige Subli-

Blank a.a2.0 361
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mierung der geschlechtlichen Triebregung durch die im Sakrament geheiligte christliche
Liebe Nur da, die Sexualität ine Dienstfunktion hat, also ZuUur Zeugung (bonum
prolis) und ZUuUr treuen Pflichtleistung (bonum fidei) 1n der Ehe, kann die Geschlechtslust
als unvermeidbar toleriert werden. Wie sehr WIr heute auch den hier festgelegten Dua-
lismus zwıschen sinnlıcher und geistiger Liebe ablehnen, meınen WIr doch, daß
Augustinus für seine Zeıt, 1n der die stoische Lebensphilosophie vielen Heiden sıcheren
alt gab, als eın AUS CWOgCI'ICI' und moderner Interpret christlicher Exıistenz gelten
darf

Thomas versuchte den augustinischen Dualismus überwinden. Weıl der eheliche
Hingabeakt gut iSt, muß auch die ust gut se1N, die ıhn natürlicherweise begleitet.
Sıe bedarf aber, Nau WI1e der Akt selbst, einer vernünftigen Ordnung. Diese Ord-
nNnung der Vernunft wird im Anschluß die ulpianische Naturrechtstradition VO  3 der
allen Lebewesen gemeiınsamen Natur her gedeutet. So sieht Thomas den geschlecht-
lıchen Naturtrieb be] allen Lebewesen durch die Arterhaltung bestimmt. Wohl über-
sieht nıcht, daß sıch beim Menschen 1M Unterschied ZU Tier nıcht LUr dıe
Erzeugung, sondern auch die Erziehung der Nachkommenschaft handelt. Darum
ordert für die menschenwürdige Zeugung den Raum der unautlöslichen Ehe Aber
die objektive Struktur des Geschlechtsaktes wiırd durchgängig allein dem Aspekt
der Zeugung gesehen. Daneben kennt Thomas auch die geschlechtlich estimmte Liebe
(amor) aber die Liebe und die entsprechende vegenseıtige Erganzung der Geschlechter
wiırd für die Bewertung des Geschlechtsvollzugs NuT als Motiv wirksam. Der Natur-
trieb zielt autf die Arterhaltung, die Liebe zielt auf die Erganzung der Individuen.
aber die Synthese der beiden wurde 1n der Sexualethik der Hochscholastik nıcht BC-
eistet. Aus der römiısch-heidnı:schen Rechtstradition (aus der übrigens auch die ONSsSeNSs-
theorie der Ehe stammt) und Aaus den Elementen der arıstotelischen Zwecklehre EeNt-

stand damıt iıne imponierende und für die damalige eıt auch wıederum moderne
Sexualethik, die die kirchliche Moraltheologie bis in die Auseinandersetzun-
SCch hinein begleitet. Zwischenhinein erfolgte aber noch ein bedeutsamer Wandel.

Die Jesuitentheologen des Jahrhunderts lıeßen 1mM Kampft den moral-
theologischen Rıgorismus die se1ıt Augustinus üblıche Forderung der Zeugungsabsicht
für dıe Erlaubrtheit des ehelichen Verkehrs fallen. Wenn die Natur des Aktes SC-
wahrt bleibt argumentierte INa  3 äuft auch ohne Zeugungsabsicht aut Zeu-
Suns hinaus. Je wenıger StreNg iNan aber aut die Intention achtete, desto mehr
glaubte Ma  } Jetzt, auf die Bewahrung der Natur des Aktes achten Z mussen. „An-
stelle der Intentionsmoral sıch dıe Aktmoral durch, der Begrift der Aatura

ekommt zentrale Bedeutung.“ Diese Natur des Aktes sah INa  =) ausschließlich durch
die Ausrichtung autf die Zeugung bestimmt, iıne Auffassung, die durch das damalıge
Verständnis des Beischlafs zumindest stark gefördert wurde. Man MmMU: sıch Nur VOIL

ugen halten, dafß die Eizelle ITST 1821 entdeckt wurde, und dafß 19883  - bis weıt über

Klomps, Ehemoral und Jansenısmus (Köln 72
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dieses Datum hinaus den Beischlaf VO:  } seiten des Mannes mi1it der Tätigkeit des
Simanns verglich, der einen Samen in die Ackerfurche STreut. Eın beischlafsfähiger
Mannn wurde darum auch als zeugungsfähig und als ın jedem Fall aktıiv zeugend VOI-
standen. Unter solchen Voraussetzungen War verständlıch, daß INa  $ den Geschlechts-
akt als solchen seiner Natur oder seinem Wesen nach als Zeugungsakt verstand. Von
diesem Grundkonzept Aus ieß sıch ine Sexualethik VO  3 ımponierender Geschlossen-
heit autfbauen. Weıl der menschliche Geschlechtsakt immer Nur als eın auf Zeugung hin
offener vollzogen werden darf OnN.: ware der Vollzug wıdernatürlich bleibt
auch strikte auf die rechtsgültige Ehe beschränkt, weıl 1LLUr hier die Verantwortung tür
diıe Kınder wahrgenommen werden kann. Damit sowohl der ehelichen W1e auch
der VOLI- un außerehelichen Sıttlichkeit die Schranken gewlesen.

188

Praktische Konsequenzen
Die dargestellte Entwicklung sexualethischer Normen in Schrift und Tradıtion, die

bei der gebotenen K  urze  e. selbstverständlich überall erganzt un iın Einzelheiten viel-
leicht auch korrigiert oder anders akzentuiert werden müßte, die aber in den ent-
scheidenden Punkten doch zutreftend un typısch seın dürfte, diese Entwicklung zeıgt
miıt aller Deutlichkeit, W1e sehr konkrete Normen kulturgeschichtlich bedingt und VO  =)
einem Zanz estimmten menschlichen Vorverständnis der Wırklichkeit abhängig sind.
Wenn aber Augustinus, Thomas un anderen Theologen recht WAar, die Antorderun-
SC christlicher Exıistenz gemäß ihrem damaligen Verständnis VO  3 Sexualität inter-
pretieren, oll nıcht auch das echt un die Pflicht unserer Generatıon
se1n? Man braucht dahınter nıcht gleich den Wıllen ZUr Auflösung der Normen oder
ZUr „eEVaCcuatıo CKUCIS:. , bequemer Opferscheu Die gültigen Einsichten
uNserer elit ın die Gestalt geschlechtlich estimmter Liebe stellen Forderungen den
Reifungsprozeß des Menschen, die bisher VO  e} der Moral explizit sıcher nıcht erhoben
wurden. Insgesamt werden WIr VO  } uns heute persönlıch mehr ordern mussen, auch
wenn da und dort ine estimmte posıtive Schranke fällt Dies soll NUu  en noch eın
Daar strıttigen Punkten erklärt werden.

Der Bereich der „Perversionen“
Im Bereich der SOSCNANNTEN Perversionen17 mu{ß gelingen, einem diferenzier-

Urteıil über die verschiedenen Formen gelangen, um gerade den Angefoch-
nen 1im Wıillen ZUur Heılung bestärken. In bezug auf das UOnanıe-Problem WENN

17 Die Frage wurde vorausgestellt, wel.  ] s1ie das Ihema der öftentlichen Sıtzung der Gesellschaft
zZzur Förderung tiefenpsychologischer Un! psychotherapeutischer Forschung 1n München 1967 WAäar,dieses Reterat vorgetragen wurde.
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dies in diesem Zusammenhang überhaupt erwähnt werden darf hat 1SsSeTe Sexual-
pädagogık doch 9anz entscheidend umgedacht. Obwohl einerse1ts die narzißtisch-egozen-
trische Befriedigung der Sexualität 1mM Blick aut die bipersonale Struktur der Ge-
schlechtlichkeit jel tieter und entscheidender als unrıichtig (die Alten hätten gesagt
CONLTIra rectLam ratıonem) erkannt wurde, sınd andererseıts doch die undifferenzierten
moralıschen Werturteile (Todsünde) gefallen, und der Weg ZUr echten Hıiıltfe 1St often.

1e] schwieriger erscheıint demgegenüber den Theologen eın richtiges Urteil ..  ber die
Homosexualıtät. Weitherum 1STt das Thema eintach tabu, und wWenl besprochen wiırd,
dann me1lst 1Ur begleitet VO  3 eiınem CGestuüs der Verachtung. (Gestützt auf die scharfe
Verurteilung homosexuellen Verhaltens durch die Bibel spricht INa  -} ausschließlich Von

Widernatürlichkeit und Laster. Nun unterliegt keinem Zweiftel, dafß Paulus gleich-
geschlechtliche Beziehungen als schwere Veriırrung sıieht und STrCNg ablehnt Kor 6, 9:
Röm 1, 24—27 ; 'Tım I 2 aber mu{fß doch eachtet werden, in welcher theologischen
Deutung un welchen geschichtlichen Voraussetzungen 1€eSs geschieht. An der
entscheidenden Stelle 1MmM Römerbrief schildert Paulus 1im weıteren Zusammenhang das
„Offenbarwerden des göttlichen Zornes“, der sich jetzt den Menschen manıiıte-
stiert (und die Erlösung durch Christus notwendiger erscheinen Jäßt) Dieses
Zorngericht Gottes oilt in erstier Linıe der Nicht-Anerkennung Cottes (der Asebeıa).
Wenn die Menschen Gott, dem Ss1e 1in dieser Welt begegnen können, nıcht anerkennen,
wenn sie die Kreatürlichkeit leugnen und siıch selbst und die Schöpfung A (3ötzen

machen, dann wachsen s1e 1n ein moralisches Chaos hineın. Dieses Chaos wırd U  —$ in
den Versen bıs anschaulich geschildert. In der Sexualisierung des Lebens, AUS-

gehend VO' Selbstbegehren des Herzens, 1St ine orm der Preisgabe durch Gott, ine
orm seines Zorngerichtes jetzt schon Werk Es 1St die Antwort CGottes auf jene SC-
heime Selbstvergötterung des eigenen Daseıns, der eigenen Welt, der als das Nächste
ja ıch selbst gehöre, meıne Leiblichkeit. Davon legen Ja auch ganz konkret für die

Augen des Apostels manche antıke heidnische Bräuche Zeugn1s ab C Dıie Schilderung
des Tatbestandes selbst 1St dabei „ VOI jüdischer und jüdisch-hellenistischer Polemik

die Sexualıtät der heidnischen Welt, insbesondere die heidnische gleich-
geschlechtliche Liebe bestimmt“ 1

Die Homosexualität IST nıcht als solche Thema der theologischen Aussage, s1e ei-

scheint vielmehr als Illustratıion für 2Nne theologische Aussage. Dementsprechend darf
INa  - ohl die Illustration nıcht theologisch überinterpretieren, sondern muß sıe in

Schlier, Römerbrieft, Vorlesungsmanuskript 965/66, Schlier fährt fort: „Und iın der
Selbstapotheose der postchristlichen Welt, der sogenannten ‚weltlichen Welr‘ trıtt diese Sexualisierung
ebenfalls wıeder auf. Natürlich WIT S1C auch da cht als Entehrung des Leiblichen empfunden, sondern
als dessen Verehrung, als eiıne Orm der Selbstapotheose der Welt. SO sind die Maßstäbe, bzw. das
Urteil 1Ns Gegenteıl verkehrt, und ZWaar VO' jenem zwielichtigen Denken her, Aaus dem der Heide Ja
schon herkommt un: wohnn der Apostat wıeder zurückgekehrt ıe

19 Schlier 4.4.0 68 Diıe Zeugnisse dafür S1IN: relatıv zahlreich, Epistula Jeremiae 43 ; 5ap.
Salom. 14, D fl E) Epistula rıstia 1952; Oracula Sıbyllina, Buch I11 184 fi 9 594 un Buch 286 fl 9
Slawischer Henoch Kap. 1 9
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ıhrer geschichtlichen Bedingtheit sehen und VO  ; da AaUuSs beurteilen. Das heißt keines-
WCBS, daß WIr Nu  e die in der Gesamtaussage gemachte Verurteilung 1n ihr Gegenteıl
verkehren oder auch 1Ur den Inhalt der Illustration als wertfrei erklären möchten.
Aber die Einsıcht iın die yeschichtliche Bedingtheıt der Schilderung des Tatbestandes
gibt uns das Recht, die Homosexualıtät gemäß den heutigen Einsichten in das Phäno-
IiNCIl diferenzierter beurteilen. Im einzelnen waäare ohl besser unterscheiden:

ayıschen Täter (Person) Un Tat (Verhalten). Homosexualıtät sıch besagt nıcht
unbedingt, Ja nıcht einmal vornehmlıch ıne geschlechtliche Aktivität M1t eiınem gleich-
geschlechtlichen Partner. Homosexualität besagt vielmehr zunächst ein Anders-Sein
der Person, das 1U  — reilich auch ıne erotische Beziehung zr gleichen Geschlecht be-
dıingt, die 1in mancher Beziehung den „normalen“ Beziehungen ZU heterosexuellen
Partner entspricht. Unsere Beurteilung mu{ß VO  } der Person ausgehen un VO  ; daher
auch das Iun bewerten un ıcht VOoO  3 eiınem isoliert 1n sıch betrachteten Iun Aaus den
Menschen beurteilen wollen.

Zwischen Krankheit, bzw. Gebrechen UuN: Sünde Homosexualıtät als Anderssein
der Person 1STt ıcht einfach MIi1t Sünde oder Laster iıdentifizieren. „Man darf theo-
logisch ıne in der Anlage vorhandene Homosexualıtät, die ıne Art symptomatischer
Teilhabe jenem Geschick der gefallenen Welt iSt, nıcht mi1t konkreten Libido-Ex-
ZCSS5SCH aut iıne Stute stellen.“ XZzesse sind iın jeder orm schlecht. Homosexualıität
mufß als VO der Norm abweichendes Andersseın, als ıne Krankheıiıt oder als Gebre-
chen beurteıilt und behandelt werden. Dementsprechend hat aber der Homosexuelle
auch nıcht das Recht, seinen Status prior1 bejahen oder Sal iıdealisieren DCc-
nausowen18g, wIie ıne andere krankhaftte Störung prior1 bejaht werden kann. Er
mu{fß vielmehr bereıt se1n, sıch 1mM Rahmen des Möglichen behandeln und „gleichsam in
Ordnung bringen lassen“. Und die Veranlagung nıcht geäindert werden kann,
wıird sıch der Gleichgeschlechtliche eben SCHAUSO in der Selbstbeherrschung üben mMUS-
SCH, W 1e dıes in analoger Weıse auch VO Heterogeschlechtlichen verlangt wird.

Z wischen sıttlıcher und strafrechtlicher Beurteilung. ıcht alles, W 45 der Sitt-
lıchen Ordnung widerspricht, kann un soll strafrechtlich verfolgt werden. Dıies oilt
auch für den Bereich der Gleichgeschlechtlichkeıit. In dieser Beziehung sınd Zzweı Thesen
aus dem VO Koman Catholic Advısory Commıittee 1956 erstellten Report (dem SOSC-
nanntfen Griftin Report) cschr aufschlußreich. Wegen der gegenwärtig in Deutschland
herrschenden Debatte ZUT: Strafrechtsreform seı]en s1e eıgens wiedergegeben. These
lautet: JS 1St nıcht Sache des Staates, 1n den höchstpersönlichen Bereich einzugreifen;
vielmehr hat sıch darauf beschränken, als Verteidiger des Gemeinwohls aufzu-
treten Dınge, die WAar sittlich verwerftlich sınd, die aber das Gemeinwohl nıcht be-
rühren, gehen die irdischen Gesetzgeber nıchts A Und These „Demnach wird die
Empfehlung ausgesprochen, das Stratrecht äandern und die Strafbestimmungen

gleichgeschlechtliche Handlungen autf Fälle beschränken, ın denen Ver-

jelıcke, Theologische Ethik (Tübıngen 2921
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hındern sınd a) Jugendverführung; Handlungen die öffentliche Sıttlichkeit;
C) gewinnsüchtige Ausbeutung des Lasters.“ bın bereıt, mich persönlich dieser
Stellungnahme anzuschließen.

Dıie Ehemoral

Aus dem Bereich der Ehemoral se1 LUr eın einz1ıger Punkt herausgegriffen. In der
Mıtte der heutigen Auseinandersetzung u  —  ber die Methoden der Geburtenregelung
steht nıcht ELWa die rage nach der FErlaubrtheit der ovulationshemmenden „Pille
sondern die vıel grundsätzlıchere Frage nach der sittlichen Beurteilung der aktiven
Empfängnisverhütung überhaupt. Die VO  e} den Theologen des Jahrhunderts 08  ber-
NOMMmMECNE These, wonach der menschliche Geschlechtsakt ımmer aktuell auf Zeugung
ausgerichtet seın und bleiben musse, Afßt sich nach den heutigen biologischen w1e

philosophisch-anthropologischen Einsichten 1n das Wesen der menschlıchen Geschlecht-
iıchkeıit nıcht mehr halten. Keın Mensch zweıltelt, daß dıe menschliche Geschlechtlich--
eıit ıhrem Wesen nach MI1It Zeugung tun habe ber jedermann wei1ß heute
auch, dafß dieses Ziel beim Menschen gerade nıcht mit jedem geschlechtlichen Hingabe-
akt erreicht werden soll Die konstitutionell nichtperiodische Zweigeschlechtlichkeit
des Menschen 11l VOTr allem die Gattengemeinschaft bestärken: die Bereitschaft des
Menschen ZUT geschlechtlichen Begegnung 1St (ganz 1m Gegensatz ZUr tierischen
Sexualıtät) keine zyklische Fruchtbarkeitsphase gebunden und s1e reicht normaler-
weıse weIit über die Menopause der Tau hinaus. Es 1St eintach unverständlich, bei
einem Ehepaar nach der Menopause der Frau Von eıner direkten aktuellen Ausrichtung
autf Zeugung sprechen. Eın Ausweichen auf Metaphysık hilft hier wen1g, denn W as

physisch Nn1e und bei keinem Individuum seın kann un darum be1 vernünftigen Men-
schen auch nıcht Gegenstand des humanus ist, kann auch nicht den metaphysischen
Sınn des Aktes bestiımmen. Man kann die Ehezwecklehre nıcht einfach auf den e1N-
zelnen Hingabeakt als Aktzwecklehre übertragen. Der einzelne Hingabeakt (als
menschlicher Akt, humanus) muß vielmehr als integrierender Teil des ehelichen
Geschlechtslebens gesehen und beurteilt werden. Im Rahmen dieses (Janzen steht
ımmer zumindest 1n einer indirekten Beziehung Z Fruchtbarkeitsauftrag der Ehe,
dem ım Einzelfall 1n freıer Verantwortung auch aktıv dienen oll

Dıie Kulturanthropologen sehen nıcht unrecht 1n der nichtperiodischen W Ee1-

geschlechtlichkeit [9) eiınen der naturalen Daseinsgründe für die Ehe als Institution.
Dıie menschliche Geschlechtlichkeit 111 gerade keine Promiskuität, S1ie zielt aut dıe

Gattengemeinschaft. Der Gattengemeinschaft hat jeder Akt dienen, und 1 (zesamt
dieser Gattengemeinschaft dient auch eıner ehegemäßen Fruchtbarkeit. Der einzelne
eheliche Akt ıst darum (ım Unterschied ZAUT: Ehe als ganzer) seinem Sınn nach ın yela-
t1ver Weiıse au} die Zeugung ausgerichtet: hat immer und in jedem Fall der (Gatten-

gemeinschaft dienen und innerhalb dieser Gattengemeinschaft dient dann auch
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sinnvoll un real der Zeugung un SOMLIt dem Autbau der Famiıulie. Andererseits partı-
zıplert aber auch jeder einzelne Akrt der Fruchtbarkeit der Ehe als anzer ohne
Rücksicht darauf, ob in physiologisch die Fortpflanzungsmöglichkeit auf
irgendeine Weise ausgeschlossen iSt. ıne aktive Verhinderung der Befruchtung ıst
darum nıcht schon ın sıch selbst verwerflich. Es müßte denn bewiesen werden, daß der
Mensch selbst nıcht steuernd 1n die biologisch-physiologischen Abläufe eingreifen dürte
Gerade dies kann aber heute nıcht mehr einsichtig bewiesen werden. Im Gegenteil!
Es gehört doch ZUr Pflicht des Menschen, die Natur humanisieren. Daraus ergibt
siıch aber auch das Recht, MI1t ANSCMESSCHACN Miıtteln 1n den mMi1t dem ehelichen Akt VeEeIL-

bundenen biologischen Prozefß einzugreifen.
Allerdings bleibt be1 der wesentlichen un sinnvollen Ausrichtung menschlicher

Sexualität auf Nachkommenschaft innerhalb der umtassenden Ehe- und Famıilien-
gemeinschaft die sıttliche Beurteilung der veschlechtlichen Akte zwischen Eheleuten
immer auch abhängig VO  =) der Hinordnung ıhres Verhaltens auf eın fruchtbares Ehe-
leben Dabej kommt ıcht autf die Fruchtbarkeit jedes einzelnen Aktes a gefordert
1St vielmehr eın Eheleben, welches 1ın verantworteter, hochherziger und kluger Eltern-
chaft verwirklicht wird. Wallkürliche Antikonzeption widerspricht nach w 1e VOTr „der
Ordnung Gottes un der Naäatur : nıcht aber die Antıikonzeption als solche Hıer liegt
der Sanz entscheidende Unterschied ZUr bisherigen Lehre: hier 1St der entscheidende
Schritt nach VOTN e ine VO der Eheführung her begründete und g-
forderte Antikonzeption 1St dann als solche ın Ordnung. Be1 der Wahl der konkreten
Methode sollte iINan dem Sa lAen Ehepaar keine 1Ns einzelne gehenden Vorschritten
machen. Man sollte sıch in dieser Sache mMIt allgemeinen Rıchrtlinien als Hilfe für den
persönliıchen Entscheid zufrieden geben. In negatıver Eıngrenzung afßt sıch ZCN, daß
eın Mıttel außer Betracht tallen müßte, das 1mM konkreten Fall die physische oder psychi-
sche Gesundheit der Partner edroht oder das gegenseılt1ge Empfinden menschlicher
Würde verletzt. Posıtiv ware darauf achten, da{ß der Sınn und Ausdruck CN-
seıt1ger Hıngabe soOweıt als möglıch yewahrt bleibt.

Gerade hıer scheint sıch bewahrheiten, daß die „Durchlöcherung“ einer bisher
heilig gehaltenen Regel die sıttliche Aufgabe als solche nıcht eichter macht. Neben die
ernNste Gewissenstrage, ob und wıeweıt INa  - 1mM gegebenen Augenblick der Ehe eın
weıteres ınd verant<iıworien kann, trıtt die weıtere Verantwortung für die ehelicher
Liebeskultur entsprechende Methodenwahl. WÄährend bisher doch csehr oft mMIit der
Anwendung der „erlaubten ethode“ das Problem praktisch als velöst galt, würde
1U  =) alleın dıie gegenseıitıge liebende Rücksichtnahme der Partner Verzicht und Ge-
brauch 1n der Ehe estimmen. Die eigentliche Askese der ehelichen Liebe lıegt aber
primär nıcht 1m Verzicht autf die gyeschlechtlichen Beziehungen, sondern 1n dem unab-
lässıgen Bemühen, s$1e einem ımmer erfüllteren Ausdruck der gegenseltigen Liebe
werden lassen. Darın lıegt geradezu die Eıgenart der ehelichen Keuschheit. Sie for-
dert eın täglıches kleines Absterben im egolstischen Verlangen un 1St aufs Ganze gC-
sehen ohl ebenso schwer w1e eın eheloser Totalverzicht.
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Der vorehelid1e Bereich

Zum Schlu{fß noch ine Bemerkuné ZU vorehelichen Bereich21. Gegenüber einer
Öftnung 1mM Bereich der Ehemoral hört Inan nıcht selten den Einwand: Wenn die klare
Normierung des Geschlechtsaktes durch den Zeugungsbezug fallen gelassen werde,
könne INa  w} auch voreheliche und außereheliche Beziehungen nıcht mehr über-
zeugend argument1eren. DDıieser Einwand verrat, daß mMa  } sıch doch ohl über die
Forderungen einer menschliıchen Liebeshingabe noch wen12g Gedanken gemacht hat
Gerade eın umfassendes dersonales Verständnis der Geschlechtlichkeit VUCYMAZ
zeıigen, daß die geschlechtliche Liebeshingabe ın moller Sinnerfüllung den Raum einer
gesicherten ehelichen Bindung verlangt. eht INa  e’ VO  ; der Überzeugung Aaus, der
Geschlechtsakt se1 in seinem erfüllten anthropologischen Sınn das umtassende Zeichen
der gegenseıtigen und vollen Hıngabe der anzen Person, dann MuUu die Person auch
MIit ihrer Erkenntnis und ıhrem Wıillen dahinter stehen, (0)8% wissen WIr nıcht, W as

dann das Gerede VO der ANZCH Person noch sıch haben oll Solche Liebe ordert
Totalıtät: Ssie 111 den Geliebten ganz und für iımmer. Das gegenseıt1ige „Erkennen“
kann nıcht mehr zurückgenommen werden: WE sıch einmal wel Menschen in dieser
Tiete erschließen, dann wı1ıssen s1e voneınander für immer. Dann gehören sS1e auch für
immer ZUSAaMMMeCN, (0)88 wird die Hingabe der Person leicht ZUur Preisgabe ihrer selbst.
So fordert der volle menschliche Liebesakt VO  - seiner Sinnfülle her gebieterisch die
Bereitschaft rANRG Hıngabe der Person selbst 1M Wıiıllen Zur UÜbernahme der vollen Ver-
antwOrtun: ın einer gültigen Treuebindung! Nur dieser Voraussetzung ann AM

ZUuU sichtbaren Einheitsakt der aNzCH Person werden. Dieser Wıille ZUuUr gegenseıtigen
dauernden Hıngabe und Bındung der Partner 1St aber das fundamentale Konstitutivum
der Ehe selbst! Es 1ISt der zentrale Punkt des SOgeNnNannteN Ehewillens, der zugleich die
Voraussetzung bietet ZUr Übernahme auch der SanzenN Verantwortung für ıne mOg-
ıche Fruchtbarkeıit.

Nun iSt aber dıe Ehe nıcht einfach 1n das Belieben der Partner gestellt. Die tunda-
mentale Rolle der Geschlechtlichkeit für das Wohl der Menschheit schließt ıne
fassende soziale Verantwortung miıt eın und verlangt ine entsprechende gesellschaft-
lıche Regelung. Man hört VO  ; unseren Jugendlichen nıcht selten den Einwand: x  1r
anerkennen die Forderung nach eiıner verantwortlichen Dauerbindung und sind fest
entschlossen, einander für immer 1n Treue gehören, aber dies soll vorläufig
Zanz prıvates Gel5öbnis se1in. Das genugt für Gewissen, miıt einer öffentlichen
Hochzeıit wollen WIr einstweilen noch zuwarten.“ Diese Überlegung mißachtet die
Bedeutung des soz1alen Status für das Sinnverständnis der Sexualıtät. Wıe weıter oben
bereits dargelegt wurde, gibt keine soz1ıale Gruppe, 1n der das Sexualverhalten nıcht
einer gesellschaftliıch-normativen Ordnung unterstellt und entsprechend institutionali-
sıert ware. Dabei sınd verschiedene Ordm_1ngsbilder möglich, und selbst 1in unserer

21 Vgl. Böckle- J. Köhne, Geschlechtliche Beziehungen VOT der Ehe (Maınz
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abendländischen Gesellschaft WAar der Begınn der Ehe durch die Hochzeit nıcht ımmer
in gleicher Weiıse geregelt. Man War sıch ZWar mi1it dem Römischen Recht arüber im
laren, daß die Ehe nıcht durch den bloßen Geschlechtsverkehr (concubitus), sondern
durch den Ehewillen (Consensus) entstehe; aber die Außerung des Ehewillens Wr bis
Zum Konzıl VO  3 TIrıent keiner irrıtierenden Formvorschrift unterstellt. Es Walr also
denkbar, daß We1 Partner privat 1mM Familienkreis ihre Ehe schlossen. Die Ablösung
der patrıarchalıschen Familienstruktur un die Demokratisierung unseTes gesellschaft-
lıchen Lebens forderten ine Neuregelung der Ehegründung durch die obligatorische
(zuerst kıirchliche und dann zıvıle) Formpflicht. Wenn MMa  - also auch VO  w} keiner kon-
kreten Form Sag kann, n  u s1e un keine andere se1 VO: Wesen der Ehe her SC-
fordert, muß INan doch zugeben, daß irgendeine Rechtsform VO: öftentlich-recht-
lıchen Charakter der Ehe AUus gefordert wiıird und somıit die VO  e} der Autorität fest-
gelegte orm auch für das Gewissen verbindlich 1St.

Vielleicht vermögen diese Hınweise bei allem Ungenügen doch zeıgen, daß ZWar

ein1ges in Bewegung geraten ISt, da{fß aber ebenso kein Grund der Annahme besteht,
die Moral wolle in Zukunft auf alle Normen verzıichten. Was aller einz1ges An-
liegen sein muß, 1St dies, ın jeder eıit glaubhaft die Forderungen der Liebe Christi

verkünden.
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